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454 . Bundesgesetz: Vorübergehende Maßnahmen für die Anhaltung in Untersuchungshaft und den
Strafvollzug
(NR: GP XVII IA 398/A AB 1445 S. 151. BR: AB 3953 S. 533.)

455 . Bundesgesetz: Änderung der Strafprozeßordnung und des Richterdienstgesetzes
(NR: GP XVII IA 435/A AB 1448 S. 152. BR: AB 3957 S. 533.)

456. Bundesgesetz: Sportstättenschutzgesetz
(NR: GP XVII RV 1331 AB 1446 S. 151. BR: AB 3954 S. 533.)

454. Bundesgesetz vom 5. Juli 1990, mit dem
vorübergehende Maßnahmen für die Anhal-
tung in Untersuchungshaft und den Strafvoll-

zug getroffen werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

§ 1. (1) Während der Geltungsdauer dieses
Bundesgesetzes kann das Bundesministerium für
Justiz in Abweichung von § 185 der Strafprozeßord-
nung 1975 für die Anhaltung in Untersuchungshaft
nach Rechtskraft der Anklage oder Einbringung des
Antrages auf Bestrafung mit Zustimmung des
Untersuchungshäftlings auch die Zuständigkeit
einer anderen Justizanstalt als eines gerichtlichen
Gefangenenhauses anordnen, wenn dies zur Errei-
chung der Haftzwecke notwendig ist.

(2) Nach Fällung des Urteils durch das in erster
Instanz erkennende Gericht kann das Bundesmini-
sterium für Justiz eine Anordnung im Sinne des
Abs. 1 treffen, wenn der Vollzug einer Freiheits-
strafe zu erwarten ist und der Untersuchungshäft-
ling der Überstellung zustimmt.

§ 2. Untersuchungshäftlinge, die nach § 1 in einer
anderen Justizanstalt als in einem gerichtlichen
Gefangenenhaus angehalten werden, sind von
Strafgefangenen getrennt in einer besonderen
Abteilung unterzubringen.

Artikel II

Während der Geltungsdauer dieses Bundesgeset-
zes dürfen Freiheitsstrafen, deren Strafzeit drei
Monate nicht übersteigt, in Abweichung von § 10
Abs. 2 des Strafvollzugsgesetzes auch dann in
Strafvollzugsanstalten vollzogen werden, wenn dies

dem Verurteilten nach seinen persönlichen Verhält-
nissen und unter Berücksichtigung der Entfernung
zwischen seinem Wohnsitz oder Aufenthalt (§ 9
Abs. 3 StVG) und der Strafvollzugsanstalt nicht
unzumutbar ist.

Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 31. Juli 1992

außer Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

der Bundesminister für Justiz betraut.

Waldheim

Vranitzky

455. Bundesgesetz vom 5. Juli 1990, mit dem
die Strafprozeßordnung und das Richterdienst-

gesetz geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Die Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 242/1989, wird wie folgt geändert:

1. § 452 Z 1 hat zu lauten:

„1. Die vorläufige Festnehmung des Beschuldig-
ten zum Zwecke der Vorführung darf nur in
den im § 175 Abs. 1 Z 2 und 3 oder im.§ 453
erwähnten Fällen sowie dann stattfinden,
wenn der ausdrücklich zum persönlichen
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Erscheinen aufgeforderte Beschuldigte dieser
Aufforderung nicht nachkommt. Reisende
sind ansonsten an der Fortsetzung der Reise
nicht zu hindern."

2. § 453 hat zu lauten:

„§ 453. (1) Ein Reisender kann unter den
Voraussetzungen des § 175 Abs. 1 Z 1 von Organen
der Sicherheitsbehörden vorläufig festgenommen
werden, um dem Gericht zur unverzüglichen
Durchführung der Hauptverhandlung vorgeführt
zu werden, wenn zu besorgen ist, daß die
Fortsetzung der Reise das Verfahren vereiteln
werde. Die Sicherheitsbehörden haben in diesem
Fall ehestmöglich die Entscheidung des Richters
über die weitere Anhaltung einzuholen.

(2) Der Richter kann die weitere Anhaltung
anordnen, wenn er die Voraussetzungen des Abs. 1
für gegeben erachtet und anzunehmen ist, daß die
Hauptverhandlung unverzüglich durchgeführt wer-
den kann. Für diese Anhaltung und die Vorführung
zur Hauptverhandlung genügen formlose Anord-
nungen des Richters.

(3) Wenn dies zur Sicherung des Verfahrens
ausreichend erscheint, hat der Richter anstelle der
weiteren Anhaltung die vorläufige Abnahme der
Reisepapiere und erforderlichenfalls der zur Füh-
rung eines Fahrzeuges nötigen Papiere anzuordnen
sowie den Verdächtigen anzuweisen, sich zu einem
bestimmten Zeitpunkt zur Hauptverhandlung ein-
zufinden. Abs. 2 zweiter Satz gilt entsprechend.

(4) Die Anhaltung nach Abs. 1 und 2 ist zu
beenden, wenn abzusehen ist, daß ihr Zweck nicht
erreicht werden kann, und darf in keinem Fall
48 Stunden überschreiten. Dasselbe gilt für die
Rückgabe vorläufig abgenommener Papiere, sofern
der Verdächtige zur Hauptverhandlung erscheint."

Artikel II

Das Richterdienstgesetz, BGBl. Nr. 305/1961,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 330/1990, wird wie folgt geändert:

Der zweite Satz des § 68 hat zu lauten:

„Ausgenommen sind
1. bei Richtern der für Strafsachen zuständigen

Gerichtshöfe erster Instanz Nebengebühren
für Journaldienste, für Rufbereitschaft und für
Dienstleistungen auf Grund einer Inanspruch-
nahme im Rahmen der Rufbereitschaft,

2. bei Richtern der für Strafsachen zuständigen
Bezirksgerichte Nebengebühren für zeitliche
Mehrleistungen
a) für die Dauer der an Samstagen, Sonn-

und Feiertagen gemäß §451 Abs. 3 in
Verbindung mit § 453 der Strafprozeßord-
nung 1975 durchgeführten Hauptverhand-
lungen und

b) für den mit der Vorbereitung und
Durchführung dieser Hauptverhandlun-
gen verbundenen Zeitaufwand im Ausmaß
jeweils der Hälfte der Hauptverhandlungs-
dauer."

Artikel III

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. August 1990 in
Kraft und mit 31. Dezember 1992 außer Kraft. Mit
seinem Außerkrafttreten treten der § 452 Z 1 StPO
und der § 68 RDG in der bisherigen Fassung wieder
in Kraft.

Waldheim

Vranitzky

456. Bundesgesetz vom 5. Juli 1990 über den
Schutz von Sportstätten

(Sportstättenschutzgesetz)

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist auf Grundflä-
chen, die von Gebietskörperschaften zum Zweck
einer im Interesse der Allgemeinheit liegenden
Sportausübung an Personen im Rahmen ihrer
gemeinnützigen Tätigkeit (§§ 35 und 36 BAO) am
31. Dezember 1988 drei Jahre oder länger vermietet
waren, anzuwenden. In den Anwendungsbereich
dieses Bundesgesetzes fallen nicht Mietgegenstände,
die dem alpinen Schisport und dem Schilanglauf
dienen, sowie Mietgegenstände, die den Kündi-
gungsbeschränkungen des § 30 des Mietrechtsgeset-
zes, BGBl. Nr. 520/1981 in der jeweils geltenden
Fassung unterliegen.

(2) Diesem Bundesgesetz unterliegende Mietver-
träge auf bestimmte Zeit gelten als auf unbestimmte
Zeit verlängert.

§ 2. (1) Der Vermieter kann nur aus wichtigen
Gründen den Mietvertrag kündigen.

(2) Wichtige Gründe sind insbesondere,
1. wenn der mit dem Mieter vereinbarte Mietzins

nach der Art, Lage, Größe, Beschaffenheit
und Verwendung vergleichbarer Grundstücke
nicht als angemessen angesehen werden kann
(wobei Mietzinse, die im Interesse der
Sportförderung unter einem allgemein vertret-
baren Wert festgesetzt wurden, außer Betracht
bleiben) und der Mieter der Zahlung des auf
Grund eines rechtskräftigen Verfahrens ge-
mäß § 3 festgestellten angemessenen Mietzin-
ses ab dem der Antragstellung gemäß § 3
folgenden Monatsersten nicht zustimmt;

2. wenn der Mieter trotz einer nach Eintritt der
Fälligkeit erfolgten Mahnung mit der Bezah-
lung des Mietzinses über die übliche oder ihm
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sonst bisher zugestandene Frist hinaus, minde-
stens aber ein Monat im Rückstand ist;

3. wenn der Mieter, seine Beauftragten oder
Benützer der Sportstätte vom Mietgegenstand
einen erheblich nachteiligen Gebrauch machen
oder sich sonst grob ungehörig verhalten;

4. wenn der Bedarf an der Sportstätte nicht nur
vorübergehend nicht mehr gegeben ist;

5. wenn die Verwendung der Grundfläche für
Zwecke der Sportausübung nicht mehr im
Rahmen einer gemeinnützigen Tätigkeit er-
folgt;

6. wenn ein Mietgegenstand auf eine Art
verwendet werden soll, die in höherem Maße
den Interessen der Verwaltung oder einem
anderen öffentlichen Interesse dient als die
gegenwärtige Verwendung und eine nach
Lage und Beschaffenheit gleich verwendbare
Ersatzgrundfläche angeboten wird.

§ 3. (1) Erachten Vermieter oder Mieter den
vereinbarten Mietzins nicht als angemessen, so kann
die gerichtliche Festsetzung eines angemessenen
Mietzinses im Sinne des § 2 Abs. 2 Z 1 beantragt
werden.

(2) Über Anträge gemäß Abs. 1 entscheidet das
für Zivilrechtssachen zuständige Bezirksgericht, in
dessen Sprengel der Mietgegenstand gelegen ist, im
Verfahren außer Streitsachen, mit der Maßgabe,
daß § 37 Abs. 3 Z 10, 12 bis 13 und Z 15 bis 21
MRG anzuwenden ist.

§ 4. (1) Diesem Bundesgesetz unterliegende
Mietverträge können nur gerichtlich gekündigt
werden.

(2) Der Vermieter hat in der Kündigung die
Kündigungsgründe kurz anzuführen. Andere Kün-
digungsgründe kann er in diesem Verfahren nicht
mehr geltend machen. Werden gegen die Kündi-
gung Einwendungen erhoben, so hat der Vermieter
nachzuweisen, daß der von ihm geltend gemachte
Kündigungsgrund gegeben ist. Gegen die Versäu-
mung der Frist zur Anbringung von Einwendungen
ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach
den §§ 146 bis 154 ZPO zulässig.

(3) Wenn einen aus dem Grund des § 2 Abs. 2 Z 2
gekündigten Mieter an dem Zahlungsrückstand
kein grobes Verschulden trifft und er vor Schluß
jener Verhandlung, die der Entscheidung des
Gerichts vorangeht, den geschuldeten Betrag
entrichtet, ist die Kündigung aufzuheben. Der

Mieter hat jedoch dem Vermieter die Kosten zu
ersetzen, soweit ihn ohne seine Zahlung eine
Kostenersatzpflicht getroffen hätte. Ist die Höhe
des geschuldeten Betrages strittig, so hat das Gericht
vor Schluß der Verhandlung darüber durch
Beschluß zu entscheiden. Dies gilt auch für
Rechtsstreitigkeiten wegen Aufhebung der Miete
und Räumung des Mietgegenstandes wegen Säu-
migkeit bei der Bezahlung des Mietzinses gemäß
§ 1118 ABGB.

(4) Im Falle der Kündigung einer Grundfläche
(§1) hat der Vermieter dem Mieter alle in die
Liegenschaft getätigten Aufwendungen, die über die
Mietdauer hinaus wirksam und von Nutzen sind,
nach ihrem gegenwärtigen Wert, soweit dieser den
wirklich gemachten Aufwand nicht übersteigt, zu
ersetzen. Auf den Ersatzanspruch kann der Mieter
im voraus nicht rechtswirksam verzichten. Der
Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen besteht
nicht, wenn der Vermieter seine Zustimmung zu den
Aufwendungen verweigert oder an die Verpflich-
tung zur Wiederherstellung des früheren Zustandes
gebunden hat oder wenn der Vermieter verhindert
war, das eine oder das andere zu tun, weil ihm der
Mieter die beabsichtigten Aufwendungen nicht
angezeigt hat oder, wenn Baulichkeiten nicht den
Bauvorschriften entsprechend errichtet worden
sind. Der Wert ist objektiv unter der Annahme zu
ermitteln, daß der Mietgegenstand weiter zu dem
Zweck verwendet wird, zu dem ihn der Mieter
vertragsgemäß verwendet hat. Wurden derartige
Aufwendungen bis zum Inkrafttreten dieses Bun-
desgesetzes vorgenommen, gilt für Ersatzansprüche
§ 1097 ABGB, sofern nicht anderes vereinbart
worden ist.

§5. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner
1991 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
tritt das Gesetz betreffend die Bestandverträge über
Grundstücke, die als Spiel-, Sport- oder Turnplätze
in gemeinnütziger Weise verwendet werden (Spiel-
platzschutzgesetz), StGBl. Nr. 334/1920, außer
Kraft.

§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Justiz betraut.

Waldheim

Vranitzky
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